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Antrag 

der Abgeordneten Angelika Weikert, Dr. Simone Strohmayr, Ruth 
Müller, Doris Rauscher, Ilona Deckwerth, Hans-Ulrich Pfaffmann 
SPD 

Bericht zur Umsetzung des Gesetzes zum Schutz von in der 
Prostitution tätigen Personen (ProstSchG) in Bayern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag in schriftlicher 
und mündlicher Form zur Umsetzung des Gesetzes zum Schutz von 
in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG) Bericht zu erstatten. 

Die Staatsregierung geht dabei vor allem auf folgende Punkte ein: 

─ die Höhe der Personal- und Sachkosten, die den bayerischen 
Kommunen durch die Umsetzung des Gesetzes entstehen sowie 
Umfang, Form und Zeitpunkt der Erstattung durch den Freistaat; 

─ die Zuständigkeiten auf Landesebene für die Erfüllung der einzel-
nen Aufgaben des Gesetzes (Meldepflicht, gesundheitliche Pflicht-
beratung, Erlaubnis und Überwachung des Prostitutionsgewer-
bes); 

─ die Gründe dafür, dass die zuständigen Behörden durch das 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 
erst zum 21.06.2017 benannt wurden, mehrere Kommunen aber 
bereits in Vorleistung gehen mussten; 

─ sind zur Umsetzung des Gesetzes Begleitmaßnahmen vorgese-
hen? 

 

 

Begründung: 

Das Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen 
(ProstSchG) ist zum 01.07.2017 in Kraft getreten. 

Die Klärung der Zuständigkeiten für die Ausführung des Gesetzes 
durch das Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und In-
tegration erfolgte jedoch erst am 21.06.2016. 

Die für die Umsetzung zuständigen Kommunen waren zu diesem 
Zeitpunkt zum Teil bereits in Vorleistung gegangen und haben in grö-
ßerem Umfang Personal eingestellt. Das Staatsministerium für Arbeit 
und Soziales, Familie und Integration hat den Kommunen zugesichert, 
alle notwendigen Personal- und Sachkosten, die aufgrund der durch 
das ProstSchG neu übertragenen Aufgaben entstehen, zu erstatten. 
Vor diesem Hintergrund ist die Staatsregierung aufgefordert, dem 
Landtag über die Zuständigkeiten sowie den Umfang und die Modali-
täten der Erstattung zu berichten. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Antrag der Abgeordneten Angelika Weikert, 
Dr. Simone Strohmayr, Ruth Müller u.a. SPD 
Drs. 17/17743 

Bericht zur Umsetzung des Gesetzes zum Schutz von in der 
Prostitution tätigen Personen (ProstSchG) in Bayern 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass in Satz 1 das Wort „Landtag“ 
durch die Wörter „Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend, 
Familie und Integration“ ersetzt wird. 

Berichterstatterin: Angelika Weikert 
Mitberichterstatterin: Kerstin Schreyer 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ju-
gend, Familie und Integration federführend zugewiesen. Wei-
tere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 78. Sit-
zung am 1. März 2018 beraten und e i n s t im m i g  mit der in I. 
enthaltenen Änderung Zustimmung empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Angelika Weikert, Dr. Simone Stroh-
mayr, Ruth Müller, Doris Rauscher, Ilona Deckwerth, Hans-Ulrich 
Pfaffmann SPD 

Drs. 17/17743, 17/21301 

Bericht zur Umsetzung des Gesetzes zum Schutz von in der 
Prostitution tätigen Personen (ProstSchG) in Bayern 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss für Arbeit und 
Soziales, Jugend, Familien und Integration in schriftlicher und mündli-
cher Form zur Umsetzung des Gesetzes zum Schutz von in der Pros-
titution tätigen Personen (ProstSchG) Bericht zu erstatten. 

Die Staatsregierung geht dabei vor allem auf folgende Punkte ein: 

─ die Höhe der Personal- und Sachkosten, die den bayerischen 
Kommunen durch die Umsetzung des Gesetzes entstehen sowie 
Umfang, Form und Zeitpunkt der Erstattung durch den Freistaat; 

─ die Zuständigkeiten auf Landesebene für die Erfüllung der einzel-
nen Aufgaben des Gesetzes (Meldepflicht, gesundheitliche Pflicht-
beratung, Erlaubnis und Überwachung des Prostitutionsgewer-
bes); 

─ die Gründe dafür, dass die zuständigen Behörden durch das da-
malige Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und In-
tegration erst zum 21.06.2017 benannt wurden, mehrere Kommu-
nen aber bereits in Vorleistung gehen mussten; 

─ sind zur Umsetzung des Gesetzes Begleitmaßnahmen vorgese-
hen? 

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER, der GRÜNEN und der Abgeordnete Felbinger (fraktionslos). 

Gegenstimmen! – Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Dann ist die 

Sache so entschieden. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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